
Südkorea als Bio‐Drittland von Europäischer Kommission anerkannt 

Nach  mehrjährigen  Verhandlungen  hat  die  Europäische  Kommission  den  südkoreanischen  Bio‐

Standard  als  gleichwertig  anerkannt.  Die  Anerkennung  gilt  derzeit  für  verarbeitete  Lebensmittel 

deren  Zutatenherkunft  aus  Südkorea  oder  einem  durch  Südkorea  anerkannten  Drittland  (z.B. 

Herkunft  aus  EU‐Bio‐Landwirtschaft)  stammt.  Die  Anerkennung  ist  derzeit  mit  31.  Jänner  2018 

befristet.  Gleichzeitig  wurden  auch  durch  die  Republik  Korea  europäische  Bio‐Produkte  als 

gleichwertig anerkannt. Der Ex‐ und Import von Bio‐Waren wurde somit zwischen den zwei Partnern 

wesentlich  erleichtert.  Zu  hinterfragen  bleibt, warum  die  Europäische  Kommission  unverarbeitete 

südkoreanische Bio‐Produkte nicht als gleichwertig zugelassen hat. 

Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/188_en.htm 

 

 

 


